
Bekanntmachung 
 
Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);  
Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für den 6-
streifigen Ausbau der BAB A6 Heilbronn-Nürnberg (Bau-km 775+600 bis 781+800), 
Streckenabschnitt AS Schwabach- West bis AS Roth, im Bereich der Städte 
Schwabach und Nürnberg und der Gemeinden Rednitzhembach, Kammerstein und 
Rohr 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) der Regierung von 
Mittelfranken vom 30.12.2011, Gz. 32-4354.1-1/10, ist der Plan für den 6- streifigen Ausbau 
der BAB A6 Heilbronn- Nürnberg (Bau- km 775+600 bis 781+800), Streckenabschnitt AS 
Schwabach- West bis AS Roth, im Bereich der Städte Schwabach und Nürnberg und der 
Gemeinden Rednitzhembach, Kammerstein und Rohr gemäß § 17 Satz 1 FStrG und Art. 74 
Abs. 1 Satz 1 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) festgestellt worden. 
 
Der Vorhabensträgerin wurden Auflagen erteilt. 
 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, 
Forderungen und Anregungen entschieden worden. 
 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage beim  

 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

 
Ludwigstraße 23, 80539 München, 

 
schriftlich erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sind innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Klageerhebung anzugeben. Das Gericht 
kann Erklärungen oder Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, 
zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der 
freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und der 
Kläger die Verspätung nicht genügend entschuldigt (§ 87 b Abs. 3 VwGO). Der angefochtene 
Beschluss soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer im 
Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 
für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Prozessbevollmächtigter kann ein Rechtsanwalt 
oder eine sonst nach § 67 Abs. 4 VwGO und nach § 5 RDGEG zur Vertretung berechtigte 
Person oder Organisation sein. Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-
Mail) ist unzulässig. 
 
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat keine 
aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe dieses 
Planfeststellungsbeschlusses bei dem oben bezeichneten Gericht gestellt und begründet 
werden. Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
rechtfertigen, so kann ein hierauf gestützter Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb 



einer Frist von einem Monat gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Plans in der 
Zeit von 

14.02.2012 bis einschließlich 27.02.2012 
 

bei der Stadt Nürnberg, Servicebetrieb Öffentlicher Raum, Wegerecht, Peuntgasse 5, Zi. 
112, 90402 Nürnberg, während der allgemeinen Dienstzeiten von Montag bis Donnerstag 
von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu jedermanns Einsicht 
aus. Am 21.02.2012 (Faschingsdienstag) endet die Dienstzeit um 12.00 Uhr. 
 
Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, 
die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt (Art. 74 
Abs. 5 Satz 3 BayVwVfG). 
 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den 
Betroffenen und denjenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bei der 
Regierung von Mittelfranken schriftlich angefordert werden. 
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